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II- ...f6.31' c~!r Beilagen zu den stenogaphischE':; Protokollen des r.!i.1rinna)ra:er: 

XIll. Geset7..gebu,~~sp.:o,.:iode 

~., nl,~ 1972 
P

" . I O. ..., i\ l, I 
ras. : 

._------~ ... -._~--

A n t rag 

der Abgeorc.'L1et·2n I·;a.::-i<i I:etzker ~ rlubinelc 
und Genossen, 

familienlastenaus sleichsges8Gzes 

Der Na~ionalrat wolle beschlieBen: 

Bundes,sesetz vom .....•....•... ) mit dem das 

Familienlasten&usgleichsgesetz 1967 ge~ndert 
\'lird 

Der Nationalrat hat beschlossen: 

Artikel I 

Das Familienlastenausgleichsgesetz prB· 1 l..Tr -z.7o(-..:-....... \..J • 'I • / I , in 

der FasRung der Bundesgesetze BGEl. Nr. 302/1963, BGBl. Nr. 

195/1969, BGBl. Kr. 10/1970, BGBl. Ur. 415/1970, ~3G31. FY'. 

116/1971, BGBl. Nr. 229/1971 und 3G31. {':I". 2811/1972 '.ürd 

wi~ folgt ge~noert: 

1. Im § 2 Aba. 6 hat der letzte Halbsatz 7U lauten~ 

trägt eiD8 ?erson die Kosten des Unter-

r~alts jedoc{-l nur dann üocr.'liegend., v/enn sie hie:::,u ::-;o~-:'.9.tlic~1 

l"1-indest"'ps 1.'"(1 e-;no.~ C\',<::r-~!3 r·el't.,.,:::i:-rt' a"a.:: ~"''''r'l''':::r'''''''r'';'''}cip'' öe')'> 
.~- ....... ... -~ _ ............ ~i.t .... \~"' ........ _ .. .:......, - "."i. • ..) J u....;- .J" ·-<..o~""··:·""~ -·0 .. -

Familienr::e-i:ll'l';-'c ~~U'!..". e-l n :'~i:'1d (!~8 '~·os. 2';1 o:::,t;r, ',:eCln es • _ --~ ....... _ ............ _'- ~ _ ":"'01, ....... _ ... \ ........ r\ 

r..iJ.fc fUr 
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2. § 8 Aas. 2 l:at zu lautei:: 

260 s., 
für Z~'le i I:inder e10Ila tli eh " ........... 01: •••••• 580 C'! v, 
f'ür drei l{i~.-j.de 1'"" monatlic::. 1035 s, 
f:!r vier 1/'-) ""1ri,~""'" ..i. ... ___ ... u._ J.. monai~15_ch .... ~ •••• filI ..... 

1 ~,0t; _./U-, S :I 

i'iL." jedes \'iC2 tera Kind monatlic:h je 380 S rr:el:r. H 

3. § 8 Abs. 3 ha~ zu lauten: 

"(3) die Familienbeihilfe einer \iC) i !l')P! l' ~e (f.., 0'" :J' t .... _ -,-.f ~~.... .~ . beträgt 
monatlich 260 S." 

4. Dem § 8 werden folgende Abs~tze angefügt: 

" (4) ·Für jedes Kind~ das erhebJich behindert ist 3 erh~ht 

sich die Famili?~beihilfe um monatlich je 260 S. 

(5) Als erheblich behindert gelter Kinder) 

a) de~en kBrperliche oder geistige Entwicklu~g 

:tnfolge e~:ues Leidens oder r.ebr·ecl1ens 30 be-

eintr~chtigt ist. daß sie im vürschulpflichtige~ 

Pflege o~er eines besonderen Unterhaltsauf

v;:m·:les bedürfen; 

b) deren SchulbilCung 1m schulpflicntigen Alter 

icfolge eines Leidens oder Gebrechens V0raus
si~h~lich dauernd und wesentlich beeintrioht~?t 

i3t oder die überhaupt schulu..'1.fähig sind, 

c) deren Berufsausbildung in folge ei~es Leidens 

oder Gebrechens voraussichtlich da~ernd und 

wesentlich b2eintr~chtigt ist, 

d) die infolge ei~es Le~een3 oder Gebrechens voraus-

siC'h selbst 

den Unterhalt zu versc~2:fen. 

, 
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(6) Die erher:;liche Behindcru..."1g ist durch ein amtsfirztliches 

Zeugnis nachzuweisen. Einem amtGtirztlic~pn 7auGnis ist eine entspre

chende Be,stätigtmg eine"" inlänc:iiscLen Uni versJ t~·~:sIcl i :''1-!.lc oder 

einer inländiscten Krcm~,:enanstal t sm'1ie eine entsprech6nde Be

stätig~ng C~S Schularztes gleichzusetzen. 

(7) Die Absätze l.i bis 6 gelten sir.L..iJ.gem8.ß für VoJl',;aisen, 

die gerrlEiß § 6 Anspruch auf Familie:1beil1ilfe :naben. H 

5. § 10 hat zu lauten: 

I: § 10 (1) Die FamilienbeHlilfe vJird Dl1r auf Antrag ge'i'Jährt; 

die Erhöhung der 2a~nilienbe~.h:Llfe:rjr ein erheblieh beh5.ndertes 

Kind (§ 8 Ab~. h) ist besonders zu ~~antragen. 

vom Beginn des Nonats ge-

währt, in dem die Voraussetzungen für den Anspruch erfüllt werden. 

Der Anspruch auf ~?amilienbeihilfe erlis0ht mit Ablauf des ['Ionats : 

in dem eine Anspruchsvoraussetzung wegfällt oder ein AusschlieBungs

grUl:ld hinzukommt. 

(3) FUr Zeiträume, diG weIter als drei Jahre, gerechnet 

vom Beginn des I<onc.ts c.8r J\lltrag:?te]_::'.lmg~ zurüc~diegen, ist 

Familienbeihilfe nicht zu ge~ähren. Die erhöh~a Familienbeihilfe 

fUr ein erheblich behindertes Kind(§ 8 Abs. 4) TtJird frühestens 

vom Beginn des i':Ionats ge\:'Jällt't, in dem die Erhöi'::ung fUr C-lc3es 

Kind erstmals beantr'a,st I'Jird. 

(4) FUr e:Lnan I·Ionat gebühr':: ?amilienbeihilfe nur ein;nal. 

(5) Minderjährige, die rias le. Lebensjahr voll~ndet haben, 

bedürfen zur GeltQ'C.',lacr:ung des !~nspruc:nes auf die il'a~ilienbei-

hilfe und zur Em:)::.~angnahme der Fa:'nilienbeihilfe nicht der Ein-

willigung des gesetzl1chen Ver~~eters. Gleiches gilt für Personen, 

.-:1 1" e 'DeC'ch-~"n' t- e",,-r- ~':nr' 0 ""t -' n r1 !! \.~ '" !~-,-·a .. l·C... <1 vi .. 1A._", 1. 6 ~l."u. 

6. Dem § 12 

"Doe C"A 0'''' t 0 1 0'- ~a~.) :.i (~ Abs. 4 fUr ein erheblich behindertes Yind 

dieses }~ind~ auszl~z.8_hler;. "ist. n 
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7. Dem § 14 Ahs. 2 wird folgender S2~Z angefügt: 
H Der Ansr;ruch auf die erhehte F'amilienheihilfe für ein 

erheblich behindertes Kind (§ 8 Abs. 4) ist ausschließlich vom 

Finanzamt zu bescheinigen. lI 

8. Im § 20 Abs. 2 hat die lit. d zu lauten: 
Ud) die Zahl der Kinder, fU~ die nach den Eintragungen auf 
'. der Fd~ilienbeihilfenkarte jeweils Familienbeih11fe 

auszuzahlen ist, und die Zahl der Kinder,fUr die er

höhte Familienbeihilfe (§ 8 Abs. 4)· auszuza~llEm ist, 

und" 

9. § 30 e Abs. 1 letz~er Satz hat zu l~~ten: 
11§. 0 s'- nr<' ~"ß l' ,. ::>nd "n H 1. Ahs. 5 ist lD öemd a iZU>·Jt;;;.~ e 4 

Artikel 11 

Das Familienlastenausgleichsgesetz 1967 wird wie folgt ge~2dert: 

1. § 8 Abs. 2 hat zu lauten~ 

"(2) Die Familienbeihilfe beträgt 

fUr ein Kind monatlich ••.••.....•... ~ 
für zwei Kinder monatlich 

für drei Kinder monatlich . . . . . . . . . . . 
270 S 

600 S 

1.065 s 
für vier Kinder monatlich •.... _ •..•• 1425 S 
für j8des ~·)ei tereEind monatlich je 390 S oehr, 11 

2. §8 Abs. 3 hat ze lauten: 
11 (3) Die Familicnoeihilfe einer VolhJaise (§ 6) beträgt 

monatlich 270 s.~ 

. "3. Im 

ersetzt. 
Ahs. 4 " 'd ,..., t ":"'60 Sl! a~urcJ.." 11-;:>'-',0 sn t-]lrQ erDe rag ~ ..iJ. _ • 
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(1) Art. I dieses Bundesgesetzes tritt am 1 •. ,7änner 1973 
in Kraft. Die erhöhte Familienbaihilfe fUr ein erheblich be

hindertcs Kind ~'1ird ab 1. Jlif'_Y1er 1973 gei'Jährt, \'}enn der Antrag 

auf Erhöhung bis spätestens 31. Dezember 1973 eingebracht wird 
ur~d die übrigen Voraussetzungen zum 1. Jänner 1973 erfüllt sind. 

(2) Art. II dieses Bundesgesetzes tritt am 1. Juli 1973 
in Kraft. 

(3) Mit der Vollziehung dieses Bundesgesetzes ist der 
Bundesminister für Finanzen betraut. 

In formeller Hinsicht wird beantrag , diesen Antrag unter Ver
zicht auf die Erste Lesung dem F'inanz- und Budgetausschuß zuzu~· 
weisen •. 
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